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BWLV-Tagung		
Technik	2019	

(nein,	nicht	Freitag,	der)	13.	April	2019		
Beginn:	9:30	Uhr	
Auf	der	Messe	AERO	in	Friedrichshafen	
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Tagesordnung	
1.  Technik	im	BWLV	

-	Technische	Lehrgänge	Klippeneck	
-	Windenprüferlehrgang	Herbst	2019		

2.  Franz	Nathrath:	
Neuigkeiten	bei	Rettungsschirmen	

3.  Neues	aus	dem	Bereich	der	Winden	

4.  Jedes	Jahr	wieder	als	kurze	Erinnerung:	
Vereinsdatenblätter	–	bitte	regelmäßig	
ausfüllen	

5.  Selbsterklärtes	IHP	seit	1.10.2016	
Was	gibt	es	dazu	Neues?	
-	Fristen	für	Wägung,	NfL	II-439/18	
-	Funk/Avionik-Prüfung	im	IHP	

6.  Neue	Frequenzen	–	Bord/Bord	
7.  ELT-Ersatz?	Das	PLB	ist	kein	Ersatz	dafür	

8.  Kleine	Kennzeichen	auf	Flugzeugen	

(Rumpf	..),	Beantragung	beim	LBA	-	NfL	

9.  Unterschied	Wägung/Gewichtsübersicht	

10.  Sailplane	Rulebook,	EASA		

11.  Prüferthemen	und	auch	für	andere:	
Prüfunterlagen	
-	IHP	im	Lufttüchtigkeitsprüfbericht		
-	Holm-LTA	ASK21	ins	IHP	
-	P/O-Freigaben	im	LTP	akzeptiert.	
-	Ausfüllen	von	Prüfunterlagen	

12.  Wann	stellt	man	einen	Prüfauftrag	beim	
BWLV?	

	 		
	 	Konservierung	Motoren,	Heinz	Dachsel	
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Tagesordnung	
13.  Neue	Lizenzen	–		

L-Lizenzen	Part66	-	Umschreibung	

14.  Erweiterung	der	CAMO	für	ELA1-LFZ	

15.  Komplexe	Instandhaltung	-	
Werkstattzulassung	temporär	–		
immer	vor	Beginn	der	Arbeiten	

16.  Freigabebescheinigungen	

17.  AD/LTA-Übersicht	und	Durchführung	
bei	älteren	Flugzeugen	–	Prüfung	

18.  Stand	600kg-Zulassung	bei	Uls	

19.  Was	ist	noch	offen?	

	 	Nächste	Tagung	Technik	in	2020	

	



BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER 
L U F T FA H RT V E R B A N D  E. V.

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER LUFTFAHRTVERBAND E .V .

B W LV

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER LUFTFAHRTVERBAND E .V .
B W LV

Schrift aus dem Adler

Schrift vom DAeC

Schrift aus dem Adler

Schrift vom DAeC

 
 
Der BWLV bietet folgende Technische Lehrgänge in 2019 an: 
 
Für die Lehrgänge mit B ist ein Antrag auf bezahlte Freistellung im Sinne 
des Bildungszeitgesetzes möglich.  
Informationen hierzu auf www.bwlv.de 
 
Zellenwartlehrgang - B 
vom 28. 01. bis 02. 02. 2019 
vom 04. 03. bis 09. 03. 2019   
vom 28. 10. bis 02. 11. 2019 
vom 25. 11. bis 30. 11. 2019 
 
Werkstattleiterlehrgang - B 
vom 14. 01. bis 19. 01. 2019 WL2 (FVK-Bauweise) 
vom 11. 11. bis 16. 11. 2019 WL1 (Holz- und Gemischtbauweise)  
 
 

1.	Technik	im	BWLV	
Technische	Lehrgänge	Klippeneck	2019	
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Motorenwartlehrgang (Motorsegler und UL) - B 
vom 24. 04. bis 27. 04. 2019 (M1)    
vom 02. 10. bis 05. 10. 2019 (M1)  
 
Motorenwartlehrgang E-Klasse (am Flugplatz Ammerbuch) – B 
am 12./13. 07. 2019  (M2)       
 
Fallschirmwartlehrgang 
am 16./17. 03. und 23./24. 03. 2019 
 
Meldeschluss ist jeweils drei Wochen vor Lehrgangsbeginn mit dem 
entsprechenden Formblatt auf der BWLV-Homepage, www.bwlv.de 

1.	Technik	im	BWLV	
Technische	Lehrgänge	Klippeneck	2019	
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u.A.	Preisgünstige	Durchführung	von	Prüfungen	der	Lufttüchtigkeit	von	Luftfahrzeugen.	
	

	 	 	 	(Verein)	 	 	 	 	(Privat)	
Segelflugzeuge: 	 	€	82,30.-	+	7%	MwSt. 	 	€	95,80.-	+	7%	MwSt. 		
Motorsegler: 	 	€	118,80.-	+	7%	MwSt. 	 	€	144,20.-	+	7%	MwSt.	
Rettungsfallschirme: 	€	35,50.-	+	7%	MwSt. 	 	€	36,50.-	+	7%	MwSt.	
Heißluftballone: 	 	€	118,80.-	+	7%	MwSt. 	 	€	141,50.-	+	7%	MwSt.	
Startwinden: 	 	€	75,60.-	+	7%	MwSt. 	 		
Ultraleichtflugzeug: 	€	112,50.-	+	7%	MwSt. 	 			
			
UL-Prüfungen:		
Vereine	sowie	Privathalter,	die	im	Baden-Württembergischen	Luftfahrtverband	Mitglied	sind,		
auch	ihr	Ultraleichtflugzeug	über	den	BWLV	nachprüfen	zu	lassen.		
Eine	entsprechende	Vereinbarung	besteht	zwischen	DAeC	(Luftsportgerätebüro)	sowie	dem	Baden-
Württembergischen	Luftfahrtverband.	
	
Flugzeugprüfungen	E-Klasse-Flugzeuge:	
Wir	haben	beim	LBA	beantragt,	dass	wir	E-Klasse	Flugzeuge	im	BWLV-Technischen	Betrieb	prüfen	
können.	Der	Antrag	läuft	über	unsere	LBA-Außenstelle	Stuttgart.		
	
Wenn	wir	die	Erweiterung	der	Betriebsgenehmigung	haben,	können	die	gängigen	Flugzeuge	
wie	Jodel,	Cessna,	Morane,	...	geprüft	werden.	Wir	haben	aber	nicht	zu	viele	Prüfer	Klasse	1	im	
BWLV.	Es	wird	also	nicht	so	sein,	dass	jeder	Verein	automatisch	alles	geprüft	bekommt,	was	er		
möchte.	L		

Leistungen	des	BWLV-Technischen	Betriebs	
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Franz	Nathrath	hat	die	Neuigkeiten	für	uns.	
	
Jetzt	der	letzte	Fallschirmprüfer,	den	wir	noch	in	BW	
haben	.....	LLL		
	
Wie	geht	es	dann	weiter	mit	den	Fallschirmprüfern?		
	
Wir	arbeiten	mit	dem	DAeC	innerhalb	des	
Bundausschuss	Technik	und	dem	LBA	an	einer	Lösung.	
	
Wenn	die	Fallschirmrichtlinie	des	DAeC	durch	ist,	können	
wir	Fallschirmprüfer	im	DAeC	ausbilden.	

2.	Neues	aus	dem	Bereich	der	Rettungsschirme	
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3.	Neuigkeiten	im	Bereich	der	Winden	

Nach	Aussage	Herbert	Egger	hat	sich	nichts	geändert.	J		
		
	Kunststoffseile	sind	weiter	im	Kommen.	

	
	
Unterliegt	nicht	EASA	und	LBA	-	deswegen	kein	ständiger	
Regelwechsel	–	alles	DAeC-geregelt	–	siehe	BfSt.	
	
SPS	Steuerungen	für	die	Pneumatik	sind	im	Kommen.	
	
Bitte	bei	Änderungen	Herbert	Egger	kontaktieren.	
Kontaktdaten	über	Matthias:	birkhold@bwlv.de		
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Der	BWLV	veranstaltet	im	Herbst	2019	wieder	einen		
Windenprüferlehrgang.	
	
Der	Lehrgang	wird	von	Herbert	Egger	und		
Wolfgang	Sutor	auf	dem	Klippeneck	durchgeführt.	
	
Wir	würden	uns	freuen,	wenn	der	eine	oder	andere	
Interesse	hätte.	
	
Der	Termin	ist	das	Wochenende	28./29.	September	2019.	
	
Voraussetzungen	sind:		
-	Windenfahrer,	technisches	Verständnis	

Windenprüferlehrgang	
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Windenneubau	–	ein	Stück	in	einem	Jahr	

Motivation	macht	es	aus	(und	auch	die	Zeit	...).		
	
In	Bartholomä	hat	Fridolin	„Fidde“	Wohlfarth	seine	Winde		
innerhalb	von	1	½	Jahren	gebaut.		
Sie	wurde	rechtzeitig	zu	seinem	90sten	fertig.		
	
Ergo:	Es	gibt	ab	und	zu	noch	neue	Winden.	
	
Aber	das	war	die	erste	neue	Winde	im	BWLV	seit	vielen	Jahren.	
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4.	Formulare	-	Vereinsdatenblätter	

Zur	Erinnerung:	
Bei	Änderungen	in	der	Vereinstechnik/Flugzeugpark/Technisches	
Personal	regelmäßig	die	Vereinsdatenblätter	aktualisieren	und		
an	den	BWLV	Technischen	Betrieb	schicken.	
	
Bitte	immer	die	aktuellen	Formblätter	von	der	BWLV-Homepage	
verwenden.		
	
Aktualisierte	Daten	im	BWLV	erleichtern	die	Arbeit	und		
beschleunigen	die	Antwortzeiten	für	technische	Anfragen.	
	
Im	Versicherungspaket	„Technik“	über	den	BWLV	sind		
alle	gemeldeten	Personen	mit	Technischem	Ausweis	versichert.		
	
Nicht	gemeldete	Personen	sind	auch	nicht	versichert!!		
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Angaben	des	Vereins		
-	zur	Werkstatt,	
-	dem	Vorstand	und		
-  dem	technischen	Leiter		
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Angaben	zum		
Technischen	Personal	des	
Vereins	
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Angaben	zu	den	
Luftfahrzeugen,		
die	über	den	BWLV		
geprüft	werden	
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5. IHPs, Infos zu verpflichtenden Änderungen 
Allgemeine Bemerkungen: 
- Es darf nur noch mit neuem IHP geflogen werden. 
- SIHP (also 1-seitige Standard-IHP) sind schon lange nicht mehr gültig 
  (auch die 3-seitigen IHP (genehmigt vom LBA) sind nicht mehr gültig). 
  (alle IHP mit Bezug auf NfL II-70/99 sind ungültig) 
 
- Es gibt (fast) nur noch selbsterklärte IHP  
  
- Man kann natürlich auch weiterhin IHP bei einer  
  CAMO+ oder dem LBA genehmigen lassen.  
  Der BWLV genehmigt keine IHP mehr –jeder soll selbst ein IHP für sich erstellen.   
   -> weiteres auf Rückfrage oder bei eurem Prüfer. 
 
- Bei TBO-Abweichungen bei Komponenten an der DAeC-Liste  
  orientieren.  
  Diese ist auf DAeC-Homepage im Bereich  
  DAeC – Fachbereiche – Technik - Richtlinie MaxTBO.pdf 
  Auch Beispiel-IHPs sind dort zu finden  
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-  In	der	NfL	2-41/09	war	die	Frist	zur	Wägung	alle	4	Jahre	geregelt.	
Mit	der	NfL-2-439-18	wurde	diese	zurückgezogen.		
Alle	Verweise	auf	die	NfL	2-41/09	müssen	aus	den	IHP	raus.	
	

-  Zur	Beachtung:	
Bei	national	verwalteten	LFZ,	Annex	I-LFZ	(bisher	Annex	II-LFZ)		
gilt	weiterhin	die	4-jährige	Wägefrist.	

	
Beispiel	für	eine	Eintragung	im	IHP:	
	
	
	

Selbsterklärte	IHP,	was	gibt	es	Neues	

Eintrag	
ins	IHP	
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Fristen	für	Wägung	im	Wartungshandbuch	

Bei	manchen	Herstellern	sind	die	Fristen	für	die	Wägung	im	Wartungshandbuch		
geregelt.	Meist	4	Jahre.	
	
Wir	empfehlen,	dies	einzuhalten,	ansonsten	muss	im	Bereich	der		
Abweichungen	von	den	Empfehlungen	des	Inhabers	der	Musterzulassung	unter		
Punkt	5.9	im	IHP	die	Ausnahme	aufgeführt	werden.	
	
Beispiel:	
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Einige	nationale	Vorschriften	sind	weggefallen,		
müssen	raus	aus	dem	IHP	

Funk/Transponderprüfung	ist	weggefallen,	in	2017	
In	2018	ist	die	NfL	II-41/09	bzgl	Wägung	weggefallen	

X	

X	

X	

X	



BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER 
L U F T FA H RT V E R B A N D  E. V.

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER LUFTFAHRTVERBAND E .V .

B W LV

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER LUFTFAHRTVERBAND E .V .
B W LV

Schrift aus dem Adler

Schrift vom DAeC

Schrift aus dem Adler

Schrift vom DAeC

IHP-self-declarationWege	der	
Instandhaltung	

Die	Liste	der	freigabeberechtigten	Mitglieder	des	Vereins	ist	in	der		
L-Akte	des	LFZ	hinterlegt	und	wird	vom	Halter	aktualisiert.	Vorschlag	

Der	Textvorschlag	gilt	für	Vereine/Haltergemeinschaften.		
Bei	Einzelhaltern	kann	die	Liste	leer	bleiben.	

Zur	Erinnerung:		
Der	Halter	ist	für	die	Aufrechterhaltung	der	Lufttüchtigkeit	und		
die	Instandhaltung	verantwortlich.		
	
Der	Prüfer	kontrolliert,	was	seit	der	letzten	LTP		
gearbeitet	und	freigegeben	wurde.		
Weiterhin	schaut	er	das	IHP	durch	und	unterschreibt	es,	wenn		
es	inhaltlich	plausibel	ist	(bei	selbsterklärten	IHP).	
LBA-	genehmigte	IHP	werden	nicht	vom	Prüfer	unterschrieben.		
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Zur	Erinnerung:		
Der	Halter	ist	für	die	Aufrechterhaltung	der	Lufttüchtigkeit	und	die	
Instandhaltung	verantwortlich.		
	
Der	Prüfer	kontrolliert,	was	seit	der	letzten	LTP		
gearbeitet	und	freigegeben	wurde.		
Weiterhin	schaut	er	das	IHP	durch	und	unterschreibt	es,	wenn		
es	inhaltlich	plausibel	ist	(bei	selbsterklärten	IHP).	
LBA-	genehmigte	IHP	werden	nicht	vom	Prüfer	unterschrieben.		
	

Verantwortung	der	Halter	bzgl.	Wartung	und	IHP	
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Grundlagen	zur	Prüfung	Funk/Transponder	
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1.	Wenn	Hersteller	Vorgaben	zur	Instandhaltung	von	Funk/
	Transponder	macht,	dann	Vorgaben	des	Herstellers	
	einhalten.	

	
2.	Wenn	Hersteller	keine	Vorgaben	macht,	dann	EASA	SIB	2015-11		

	alle	2	Jahre	umsetzen.		
	
3.	Wenn	Hersteller	schreibt,	dass	keine	Wartung	notwendig	ist,		

	dann	jährlich	eigene	Prüfung	mit	Eintrag/Bestätigung	im	
	Bordbuch.	Zum	Beispiel	so:	

	

Grundlagen	zur	Prüfung	Funk/Transponder	
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6.	Neue	Frequenzen	–	Bord/Bord	

Quelle:	gat.aero	
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7.	Dürfen	PLB	
als	Ersatz	für	
ELT	mitgeführt	

werden?	
	
	

Nein.	
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Kleine	Kennzeichen	auf	dem	Rumpf	sind	nicht	mehr	automatisch	
zugelassen.	
	
Es	muss	vor	der	Zulassung	beantragt	werden,		
dass	ein	kleines	Kennzeichen	verwendet	werden	darf.	

8.	Kleine	Kennzeichen	auf	dem	Rumpf	
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-	Die	Gewichtsübersicht	ist	das	Papier,	das	der	Prüfer		
		freigibt	(und	erstellt).	
	
-	Die	Wägung	ist	im	Vorfeld	der	physische	Vorgang	mit	Waage.	
	
-	In	der	L-Akte	wird	dann	die	Gewichtsübersicht	eingepflegt.	
		Das	Wichtigste	an	der	Gewichtsübersicht	ist	

	-	Die	Ermittlung	der	minimalen/maximalen	Zuladung	
	(-	Die	Bestimmung	des	Schwerpunkts)	

	
	

9.	Unterschied	Wägung/Gewichtsübersicht	
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-  Seit	März	ist	das	Sailplane	Rulebook	veröffentlicht.	
	
-	Es	sind	zusammengefasst	die		
	-	Air	operations		
	-	Licensing	
	-	Continuing	airworthiness	
	-	Initial	airworthiness	(CS22)	
alle	betreffend	Segelflug	/	Segelflugzeug.	
	
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Sailplane%20Rule%20Book.pdf	
	

Da	steht	ALLES	drin,	was	der	Segelflieger	von	der	EASA	kennen	muss.		

10.	Sailplane	Rulebook	
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-  Dokumentation	des	Instandhaltungsprograms	im		
		Lufttüchtigkeitsprüfbericht	
Beispiel	selbsterklärtes	IHP:	

						
	Beispiel	LBA-genehmigtes	IHP:	

11.	Prüferthemen	
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-  Holm-TM	ASK	21,	Nr.	41	von	Schleicher	
muss	nach	Durchführung	ins	IHP	aufgenommen	werden,	
da	Kontrolle	jährlich	durchgeführt	werden	muss.	
	

-  Wurden	seit	der	letzten	LTP	keine	P/O-Freigaben	ausgestellt,	
darf	dies	im	LTP-Bericht	nicht	angekreuzt	sein.	

	

Prüferthemen	
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Ausfüllen	von	Prüfunterlagen	
-  Prüfunterlagen	sollen	zeitnah	beim	BWLV	abgegeben	werden.	
-  Ausfüllen	der	Prüfunterlagen	nach	Lufttüchtigkeitsprüfung.	

	Die	einzureichenden	Unterlagen	sind:	
	-	ARC,	2-fach	
	-	Lufttüchtigkeitsprüfbericht,	2-fach	
	-	Prüfliste,	1-fach	
	-	Übersicht	Freigabebescheinigungen,	1-fach	

		 	-	Kopie	der	Freigaben	
	-	Befundbericht	

		 	-	Kopie	IHP	bei	Änderung	als	pdf	per	Email	
	-	Weitere	bei	der	Prüfung	angefertigte	Unterlagen,	
	 	z.B.	Flugbericht,	Wägebericht,	Kompensierbericht,	...	

	
-	Nach	komplexer	Instandhaltung	noch	evtl.	zusätzliche		
		Unterlagen	wie	z.B.	Schweißbericht,	...	
	
Nur	noch	Formulare	verwenden	mit	Adresse	Scharrstr.	
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Vorbereitung	der	Prüfung	durch	den	Halter,		
ein	Beispiel	für	eine	Checkliste	(1/2)	



BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER 
L U F T FA H RT V E R B A N D  E. V.

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER LUFTFAHRTVERBAND E .V .

B W LV

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER LUFTFAHRTVERBAND E .V .
B W LV

Schrift aus dem Adler

Schrift vom DAeC

Schrift aus dem Adler

Schrift vom DAeC

Vorbereitung	der	Prüfung	durch	den	Halter,		
ein	Beispiel	für	eine	Checkliste	(2/2)	
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Vorbereitung	der	Prüfung	durch	den	Halter,		
noch	ein	Beispiel	für	eine	gute	Checkliste	
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Prüfunterlagen		
korrekt		
ausfüllen	

Mindestangabe	der		
P/O-Vorbereitung	der		
LTP	und	Winterwartung	

Alle	Freigaben	des		
Prüfers	eintragen	
	

Unterschriften		
des	Prüfers	
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Jedenfalls	nicht	erst	zwei	Tage	vor	der	Prüfung	....	

.........	

.........	

Was	spricht	dagegen	den	Prüfauftrag	schon	6	Wochen	vorher	oder	am	Anfang		
des	Jahres	zu	stellen?		
	
Da	weiß	man	doch	auch	schon,	dass	die	Lufttüchtigkeit	neu	geprüft	werden	muss	
und	das	Datum	des	Ablaufs	ist	sogar	schon	365	Tage	vorher	bekannt	...	

12.	Wann	stellt	man	einen	Prüfauftrag		
beim	BWLV?	
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13. Technische Lizenzen für Techn. Personal und  
  Prüfer 

Spätestens ab dem 01.10.2019 werden neue L-Lizenzen ausgestellt. 
oder alte Lizenzen umgewandelt. Das LBA beginnt damit auf der 
AERO in Friedrichshafen.  
Ab dem 01.10.2020 dann nur noch die neuen Lizenzen 
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Technische Lizenzen für Techn. Personal und  
  Prüfer 

Es ist geregelt, dass die Lizenzen für die Prüfer Klasse 3 in  
eine L-Lizenz umgeschrieben werden. Die Umschreibung wird mit 
Formular 19.1 des LBA beantragt. Umschreibung erfolgt ohne weitere 
Prüfung. 
 
Die Werkstattleiter/technisches Personal mit DAeC-Ausweis 
bekommen auch eine L-Lizenz,allerdings dürfen sie im ersten Schritt 
wieder nur Freigaben im Umfang P/O-Arbeiten erteilen. Damit können 
sie an allen LFZ, für die ihre Berechtigung gilt, Freigaben erteilen.  
Das kann ein P/O nicht.  
 
Durch zusätzliche Prüfungen kann das technische Personal dann 
wieder Freigabekompetenzen bekommen – je nach durchgeführter  
(theoretischer) Prüfung. Die Prüfungen werden zur Zeit nur in 
Braunschweig durchgeführt. 
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Technische Lizenzen 
für Techn. Personal 
und  
  Prüfer 

Beispiel	für	Antragsformular	19.1,	
Umwandlung	für	Prüfer	und	Technisches	
Personal.	

Der	letzte	Prüferlehrgang	fand	im	Januar	2019.	
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Segelflugzeuge,	Motorsegler	
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14. CAMO-Erweiterung BWLV-Technischer 
Betrieb 
Wir haben beim LBA die Erweiterung der CAMO für ELA1-Flugzeuge beantragt 
 
Bisher prüfen wir in der BWLV-CAMO  
- Segelflugzeuge 
- Motorsegler 
- Ballone 
 
- Wir haben die Erweiterung der CAMO auf ELA1 beantragt. 
- Das Handbuch liegt zur Genehmigung beim LBA in Stuttgart. 
- Die erste Schleife der Überarbeitung ist schon durch, es sind noch Kleinigkeiten  
  zu ändern. 
 
- Wenn wir die Prüfberechtigung in der CAMO haben, haben wir dennoch  
  nicht beliebig viele Prüfer, die dann auch Flugzeuge prüfen können. 
 
- Wenn die Umschreibung der Prüflizenzen fertig ist, haben wir wahrscheinlich  
  mehr Prüfer, weil – so wie es im Moment aussieht - bei einigen Prüfern die  
  ELA1-Berechtigung eingetragen wird. (bis 1200kg). 
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15.	Was	ist	bei	komplexer		
Instandhaltung	zu	beachten?	

Für	alle	Instandhaltungsmaßnahmen	nach	Anhang	VII	
muss	die	Werkstatt	im	BWLV	für	EASA-LFZ	für	diese	Arbeit	in	der	
Genehmigung	erweitert	werden.		
	
Die	Anmeldung	der	komplexen	Arbeiten	erfolgt	über	den		
BWLV	Technischen	Betrieb.		
Die	Anmeldung	der	komplexen	Instandhaltung	liegt	auf	der	Download-Seite	
des	BWLV	unter:		
„Einrichtungen	-	BWLV-Technischer-Betrieb	-	Formulare	für	Vereine“	
	
Die	Genehmigung	des	Antrags	wird	vom	Betriebsleiter	des	BWLV		
beim	LBA	beantragt.	
	
Also	Formular	ausgefüllt	an	den	BWLV	schicken		
mit	Unterschrift	von	Werkstattleiter,	Vorstand,	Prüfer.	
	
Mit	dem	Prüfauftrag	ist	die	komplexe	Instandhaltung	beim	LBA	beantragt	
und	genehmigt.	
Läuft	gut	im	Land	mit	den	Vereinen	im	Land.	
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Was	ist	bei	komplexer		
Instandhaltung	zu	beachten?	

Beispiele	für	komplexe	Instandhaltung:	
	
-	3000h	Kontrolle	
-	TM	für	DG800,	Notschalter	für	Triebwerksbedienung.	
-	Einbau	Bugkupplung	
-	ASK21,	TM	für	Überprüfung	Risse	in	der	Wurzelrippe	
-	Umbau	offene	Haube	
-	Anbau	Winglets	
-	Neulackierung	
-	...	
	
Immer	wenn	in	der	TM	beschrieben	ist,	dass	die	Arbeiten	nur	in	
einem	genehmigten	Betrieb	durchgeführt	werden	dürfen.		
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Komplexe	Instandhaltungsaufgaben	
Die	folgenden	Arbeiten	stellen	die	in	M.A.801(b)(2),	aufgeführten	komplexen	Instandhaltungsaufgaben	dar.	
1.	Die	Änderung,	die	Reparatur	oder	der	Austausch	eines	der	nachfolgend	aufgeführten	Teile	der	Zelle	durch	Nieten,	
Kleben,	Laminieren	oder	Schweißen:	
a)	eines	Kastenholmes,	b)	eines	Teiles	des	Tragflächenholmes	oder	des	-holmgurtes	c)	eines	Holmes,	d)	eines	Holmgurtes,		
e)	eines	Teiles	eines	Fachwerkholmes,	
f)	des	Holmsteges,	g)	eines	Rumpfkiel-	oder	Kimmteiles	eines	Flugbootrumpfes	oder	eines	-schwimmers,	h)	von	
Druckgliedern	aus	Wellblech	in	einem	Tragflügel	oder	einer	Leitwerksfläche,	
i)	einer	Tragflächen-Hauptrippe,	
j)	einer	Tragflächen-	oder	Leitwerksstützstrebe,	k)	eines	Motorträgers,	
l)	eines	Rumpflängsträgers	oder	-spanten,	m)	eines	Teiles	eines	seitlichen	Trägers,	horizontalen	Trägers	oder	Brandschotts,	
n)	einer	Sitzbefestigung	oder	eines	-lagerbockes,	o)	die	Erneuerung	von	Sitzschienen,	p)	einer	Fahrwerksstrebe	oder	-
knickstrebe,	q)	einer	Achse,	
r)	eines	Rades	und	
s)	einer	Schneekufe	oder	eines	Kufengestells,	ausgenommen	die	Erneuerung	einer	Beschichtung	mit	niedriger	Reibung.	
2.	Die	Änderung	oder	Reparatur	eines	der	folgenden	Teile:	
a)	der	Luftfahrzeugbeplankung	oder	der	Beplankung	eines	Schwimmers,	wenn	die	Arbeiten	die	Verwendung	einer	Stütze,	
eines	Bockes	oder	einer	Befestigung	erfordern,	
b)	von	Luftfahrzeugbeplankungen,	die	Druckbeaufschlagungslasten	unterliegen,	wenn	der	Schaden	in	der	Beplankung	in	
irgendeiner	Richtung	mehr	als	15	cm	(6	Zoll)	umfasst,	
c)	eines	lastbeaufschlagten	Teils	der	Steuerungsanlage,	einschließlich	Steuersäulen,	Pedalen,	Wellen,	Quadranten,	
Umlenkhebeln,	Steuerhörnern	und	geschmiedeten	Lagerböcken	oder	Lagerböcken	aus	Guss,	ausgenommen	ist	jedoch	
i)	das	Aufhämmern	von	Reparaturspleißen	oder	Seilbeschlägen	und	ii)	der	Austausch	eines	Stoßstangen-Endanschlusses,	
der	durch	Niete	befestigt	ist,	und	
d)	jedes	anderen	nicht	unter	Ziffer	1	aufgeführten	Strukturbauteils,	das	ein	Hersteller	in	seinem	Instandhaltungshandbuch,	
Strukturreparaturhandbuch	oder	seinen	Anweisungen	für	die	Aufrechterhaltung	der	Lufttüchtigkeit	als	
Primärstrukturbauteil	gekennzeichnet	hat.	
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Für	alle	komplexen	Arbeiten/	
Instandhaltungsmaßnahmen/	
Reparaturen	vor	Beginn	der	Arbeiten	
die	Arbeiten	beim		
BWLV	anmelden.	
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Die	Anmeldung	ist	kostenfrei!	J		
	
Sobald	das	LBA	den	genehmigten	Antrag	
An	den	BWLV	zurück	geschickt	hat,		
können	die	Arbeiten	begonnen	werden.		
	
(Wenn	der	Halter	nichts	Gegenteiliges	hört,	
kann	mit	den	Arbeiten	begonnen	werden).	
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Nach	Beendigung	der	Arbeiten		
wird	die	Maßnahme	durch	einen		
Prüfer	freigegeben.	
	
Ein	Pilot/Owner	kann	es	nicht		
freigeben.	Sonst	wäre	es	keine		
komplexe	Maßnahme.	
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16.	Freigabebescheinigungen	
Neue	Formulare	nach	LBA-Audit	

Wir	haben	jetzt	sechs	verschiedene	Freigabebescheinigungen:	
	
1.	Freigabebescheinigung	für	Pilot/Eigentümer-Wartung	EASA-LFZ	
2.	Freigabebescheinigung	für	Pilot/Eigentümer-Wartung		

	Annex	I	LFZ	
	
3.	Freigabebescheinigung	für	Prüfer		

	-	EASA-LFZ	komplex	
	-	EASA-LFZ	nicht	komplex	
	-	Annex-I-LFZ	komplex	
	-	Annex-I-LFZ	nicht	komplex	

	
Pilot/Owner	&	Warte/Werkstattleiter	nur	Freigaben	nach	1.	und	2.		
	
Prüfer	Freigaben	nach	3.		
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1.	Freigabebescheinigung	für	Pilot/
Eigentümer-Wartung	EASA-LFZ	
	

Hier	muss	die	Freigabe	beschrieben	werden	
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2.	Freigabebescheinigung	für	Pilot/Eigentümer-
Wartung	Annex	II	LFZ	

Hier	muss	die	Freigabe	beschrieben	werden	
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3.	Freigabebescheinigung	für	Prüfer	nach	nicht	komplexen	Wartungsmaßnahmen,		die	
nicht		P/O-Wartung	sind	–	außerhalb	des	F-Betriebs.	
-	Prüfer	sind	versichert	–	obwohl	Freigabe	außerhalb	F-Betrieb.	

Hier	wird	die	Freigabe	beschrieben	
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3.	Freigabebescheinigung	für	Prüfer	nach	komplexen	
Wartungsmaßnahmen	–	im	F-Betrieb	(Instandhaltungsbetrieb).	
Hier	für	EASA-LFZ	

Hier	wird	die	Freigabe	beschrieben	
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3.	Freigabebescheinigung	für	Prüfer	nach	komplexen	
Wartungsmaßnahmen	–	im	F-Betrieb	(Instandhaltungsbetrieb).	
Hier	für	Annex-I-LFZ	

Hier	wird	die	Freigabe	beschrieben	
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Freigabebescheinigung	nach	Instandhaltung	schreiben		
und	ins	Bordbuch	eintragen	(hier	außerhalb	des	F-Betriebs	weil	nicht	komplex)	
Beispiel	
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17.	EASA-AD	–	LBA-LTA	

EASA-ADs	sind	rechtlich	bindend	
	auch	wenn	keine	LTA	des	LBA	vorliegt!	

	
EASA-ADs	können	bei	der	EASA	unter		

http://ad.easa.europa.eu/	
	

Und	beim	LBA	unter	
http://www2.lba.de/LTAs/	

	
gefunden	werden.	
	
Die	EASA	bietet	einen	AD-Newsletter	an.	Nach	Registrierung	kommt	per	
email	automatisch	eine	Benachrichtigung	zu	neuen	ADs.	
Das	LBA	bietet	einen	Vordruck	für	LTA/AD-Übersichten	an,		
dieser	liegt	auf	der	LBA-Homepage.	
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LTA/AD-Übersicht	für	LFZ		

 
Referat T2 
ACAM, Technisches Personal und Lufttüchtigkeitsanweisungen       Luftfahrt-Bundesamt 
 

Ausgabe vom: 21.06.2013                                      Seite 1 von 1 
Revision: 0 (Original)                                                                                                                                                                                                                                                            T21-2030000-LTA_Liste 

 

Muster: Cessna-LBA Bj.: 1989 Werknr.: 918273645XXX Kennzeichen: D-XXXX Seite 1 von n 

          

LTA 
Nummer 

AD 
Nummer 

SB/TM 
Nummer Gegenstand 

LTA/AD/TM durchgeführt  Erledigungsvermerke 

am (Datum)  notwendige 
Wiederholung 

bei 
(FH) 

bei 
(FC) Befundbericht/ CRS Prüfvermerk 

D-1990-
172R1 

US-2013-11-
16    

Einbau des Flugmotors 
L2400 EB 1.AA mit Propeller 
MTV-1-A/L 160-03 in G109B 

28.9.1990 keine 86 26 P/N überprüft, Maßnahme 
durchgefürt, WO 0815/90   

92-350  

 

SB1234568  Überprüfung der Magnete am 
Motor 25.6.1996 keine 98 32 Maßnahme durchgeführt, 

siehe WO 2558/96   

  EASA 13-
077 

 

Überprüfung der 
Entwässerungsbohrung im 

Höhenruder 
28.2.2005 28.2.2015 458 256 Maßnahme durchgefürt  

 

  

 

817-23/1 Austausch des Dichtkolbens 
im Brandhahn 28.2.2005 keine 458 256 Maßnahme durchgeführt, 

siehe WO 3445/05   

D-2012-356 

  

715-08 Überprüfung der 
Bremsklappenanschläge 24.11.2012 24.12.2013 1025 423 Maßnahme durchgefürt, 

siehe WO 0125/12   

 

LTA/AD-Übersicht vom xx.xx.xxxx LBA-Kennblatt Nr.:xxx 

EASA-TCDS Nr.: xxxx Halter: xxxx 

AD/LTA/TM-Übersicht	muss	für	jedes	LFZ	erstellt	werden	
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18. UL – 600kg – Stand, Erwartungen und Realität 

Die EASA hat die Zuständigkeit für Luftfahrzeuge an die nationalen  
Behörden abgegeben – wie geht es weiter? 
 
Bevor ULs mit 600 kg in Deutschland zugelassen werden können,  
müssen die nationalen Vorschriften verabschiedet und gültig sein. 
 
ULs müssen für 600kg nach den neuen Zulassungsvorschriften zertifiziert sein. 
 
Entgegen der Hoffnung vieler UL-Besitzer werden die allerwenigsten  
bisherigen UL auf 600kg aufzulasten sein. Und damit werden sie weiterhin 
nur mit 475kg zu fliegen sein. Damit bleibt auch das Zuladungsproblem 
bestehen. 
 
Wer ein neues UL beschaffen möchte, sollte abwarten bis die  
Zulassungsvoraussetzungen seitens des Gesetzgebers getroffen sind.  
Damit dann ggf. ein Neugerät in der 600 kg- Klasse erworben werden kann. 
Ohne, dass es als 600kg-Gerät zugelassen ist, besteht keine Garantie, 
dass man es auch nachher so fliegen darf. 
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19.	Was	noch	offen	ist		
und	woran	wir	arbeiten	.....	

-  Einführung	LSV-Plus	(vereinsflieger	für	den	Verband)		
in	der	BWLV-Technik	seit	Anfang	2019.	
	
Auch	Prüfauftragsverwaltung	in	LSV-Plus.		
Deswegen	jetzt	anderes	Format	der	Prüfaufträge	und	andere	
Prüfauftragsnummern:	
	z.B.	20190200	statt	18-0200	
	

-  Antrag	Prüfauftrag	des	Halters	in	vereinsflieger.de	
	

-  Evtl.	später	(2020):	Prüfformulare	elektronisch	über	
vereinsflieger	an	den	BWLV	Technischen	Betrieb.	
	
->	Bis	dahin	Prüfformulare	noch	in	Papier	abgeben.	
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Die	nächste	Tagung	Technik	
findet	in	Stuttgart	statt	
vorr.	am	28.	März	2020	–	in	Zukunft	werden	alle	
Tagungen	Technik	in	Stuttgart	stattfinden.	
	
																																		Viel	Spaß	bei	der	Werkstattarbeit.		
																																		Viel	Spaß	beim	Fliegen	in	2019!	J		


